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Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1.

2.

3.

4.

Die Stadt Munster bekennt sich zu Demokratie, Toleranz und Menschenwirde im Sinne der
gleichnamigen Resolution des Deutschen Stadtetages (siehe Anlage 3) und positioniert sich
uneingeschrankt gegen Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltungen und Einsatzkrafte.

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Pravention und Nachsorge von Gewalt gegen
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zu entwickeln und dem Altestenrat nach der
Kommunalwahl zur Beratung vorzulegen. Das Konzept sollte insbesondere Ansétze fur eine
Registrierung und gegebenenfalls Weiterverfolgung von Vorfallen beinhalten.

Der Rat nimmt sowohl die bestehenden umfangreichen MalRhahmen zur Pravention und
Nachsorge von Gewaltvorfallen gegen stéadtische Beschaftigte als auch die Weiterentwicklung
des stadtischen Gewaltschutzkonzeptes zur Kenntnis. Hierbei spielt der Aktionsplan ,Gemein-
sam gegen Gewalt — Aktionsbundnis zum Schutz von Rettungs- und Einsatzkraften® eine be-
sondere Rolle, der nicht nur fir Rettungskréafte Anhaltspunkte gibt, sondern fur alle stadtischen
Beschaftigten.

Mit dieser Vorlage sind die beiden Antrage A-R/0074/2019 und A-R/0079/2019 abschliel3end
erledigt.
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Il. Finanzielle Auswirkungen:

Derzeit ist nicht absehbar, wie hoch die finanziellen Auswirkungen sind. Aus diesem Grund werden
die Auswirkungen in der nachsten Haushaltsplanung aufgegriffen.

Begrindung:
Zu 1:

Als klare Positionierung gegen Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltungen und Einsatzkréafte hat der Deutsche Stadtetag die ,Re-
solution fur Demokratie, Toleranz und Menschenwirde“ verabschiedet (Anlage 3). Auch die Stadt
Munster sieht mit Sorge, dass Sprache und Stil von politischen Auseinandersetzungen zunehmend
verrohen und ricksichtsloser und gewaltbereiter werden. Die Stadt Munster bekennt sich uneinge-
schrankt zu der am 14.11.2019 in Berlin verabschiedeten Resolution.

Gewalt gegen stadtische Beschéftigte und Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker hat in den
letzten Jahren zugenommen. Innerhalb von 3 Jahren ist die Zahl der gemeldeten Gewaltvorfalle ge-
gen stadtische Beschatftigte bei der Stadt Miinster von 30 auf 93 gestiegen. Nach Angaben des Bun-
desministeriums des Innern, flir Bau und Heimat und des Bundeskriminalamts wurden in 2019 bun-
desweit 1674 Straftaten gegen Amts-/ Mandatstragerinnen und -trager gemeldet. Das entspricht ei-
nem Anstieg um 33,3% im Vergleich zum Vorjahr.

Bereits in 2013 hat die Stadt Mlnster die ,Grundsatzerklarung gegen Gewalt* erarbeitet (Anlage 4).
Mit dieser Grundsatzerklarung positioniert sich die Stadt Munster als Ort, an dem Gewalt gegen stad-
tische Beschéftigte und Kunden der Stadtverwaltung nicht toleriert wird.

Zu 2:

Vor dem Hintergrund steigender Gewalt gegen Mandatstragerinnen und Mandatstrager sinkt zuneh-
mende die Bereitschaft, sich ehrenamtlich vor Ort zu engagieren. Hier gilt es ein Konzept zu entwi-
ckeln, das geeignet sein kann, zum einen Mandatstrager vor entsprechenden Gewaltvorfallen zu
schitzen und zum anderen Gewaltvorfalle zu registrieren, zu reflektieren und gegebenenfalls straf-
rechtlich zu verfolgen. Dies setzt unter anderem eine umfassende Erfassung und Dokumentation vo-
raus. Die Verwaltung wird hierzu ein Konzept entwickeln, das unter anderem die Fragen der entspre-
chenden Meldung von Gewaltvorféllen, die mégliche Einbeziehung des Kriminalpraventiven Rates
und die Mdglichkeiten einer melderechtlichen Auskunftssperre beriicksichtigt. Hierzu wird die Verwal-
tung dem Altestenrat zur nachsten Wabhlperiode einen Verfahrensvorschlag unterbreiten.

Zudem gibt es verschiedene bestehende Initiativen zur Pravention und Nachsorge von Gewaltvorfal-
len gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker.

Das Ministerium des Innern des Landes NRW hat mit Wirkung zum 26.07.2019 — ergadnzend zu den
Aufgaben der Kreispolizeibehtrden — eine ,Zentrale Ansprechstelle fur politische Verantwortungstra-
ger zu polizeilichen Sicherheitsfragen® eingerichtet. Die Zentrale Ansprechstelle ist taglich 24 Stunden
erreichbar und gibt Personen des offentlichen Lebens Auskinfte rund um Sicherheitsfragen
(0221/871-3131).

Darlber hinaus wurde mit der zentralen Anlaufstelle Cybercrime bei der Staatsanwaltschaft Kdln eine
Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegrindet, die unter anderem fir die Verfolgung von Gewalt im Inter-
net zustandig ist, die sich gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker richtet.

Die Bundesregierung hat beschlossen, ein Mafinahmenpaket zur Bekampfung des Rechtsextremis-
mus und der Hasskriminalitdt umzusetzen. Es umfasst u.a. eine Anderung des 8§ 188 StGB (lble
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Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens), sodass der besondere Schutz
ausdricklich auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern gilt. Zudem ist beabsichtigt, eine
Bedrohung (8 241 StGB) auch strafbar zu machen, wenn sie z.B. die kdrperliche Unversehrtheit be-
trifft. Das Mal3nahmenpaket sieht zudem vor, dass Internet-Plattformen bei Morddrohungen und
Volksverhetzung eine Meldepflicht der relevanten Inhalte und der IP-Adresse haben, um die Strafver-
folgung zu erleichtern.

Die Broschure ,Umgang mit Hass und Bedrohung — Hinweise fir Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker” bietet Informationen zu Verhaltenshinweisen und Anlaufstellen.

Zu 3:

Beschaftigte der Stadt Minster sind in ihrem beruflichen Alltag vermehrt von Gewalt betroffen. Das
zeigt die verwaltungsinterne Gewaltstatistik, die seit 2014 gefuihrt wird. Wahrend 71 Gewaltvorfalle in
2018 gemeldet wurden, waren es in 2019 insgesamt 93 Vorfalle. Die zunehmenden Gewaltvorfalle
gegen stadtische Beschaftigte erfordern von der Verwaltung umfassende MafRnahmen zur Préavention
und Nachsorge von Gewalt. Die Stadt Munster hat bereits im Oktober 2013 mit der ,GA Umgang mit
Gewalt am Arbeitsplatz — Handlungsempfehlungen fir die Stadtverwaltung Minster® ein umfangrei-
ches MalRnahmenkonzept erarbeitet. Die MaRnahmen orientieren sich an dem ,,Aachener Modell zur
Reduzierung von Bedrohungen und Ubergriffen am Arbeitsplatz“.

Im September 2019 wurde der Aktionsplan ,Gemeinsam gegen Gewalt — Aktionsbiindnis zum Schutz
von Rettungs- und Einsatzkraften“ von Innenministerium NRW, Stadtetag NRW u.a. veroffentlicht, der
sowohl fur Einsatzkrafte als auch fir alle weiteren stadtischen Beschéftigten Anhaltspunkte zur Pra-
vention von Gewaltvorféllen gibt.

Aufgrund der gestiegenen Gewaltmeldungen nicht nur bei der Feuerwehr, sondern in den verschie-
denen Bereichen der Stadtverwaltung, werden die MalRnahmen zur Gewaltpravention und -nachsorge
zZielgruppenspezifisch erweitert.

3.1 Bestehende MaRnahmen zur Pravention und Nachsorge von Gewaltvorfallen

In der GA Gewalt sind zahlreiche Malinahmen zur Gewaltpravention und -nachsorge festgelegt. Das
Personal- und Organisationsamt ist Ansprechpartnerin. In jedem Amt ist ein Notfallordner hinterlegt,
der relevante Telefonnummern und Verhaltenshinweise fir Gewaltvorfélle enthalt. Die Stadt Minster
setzt in gefahrdeten Bereichen eine Alarmierungssoftware ein, bei der tber die Tastatur des Arbeits-
platzrechners ein Alarm ausgeldst werden kann. Fir Gefahrdungslagen auf3erhalb von PC-
Arbeitsplatzen werden individuelle Losungen erarbeitet. Zudem wird sowohl bei der Mdblierung von
Biros, bei der Zimmerbelegung als auch bei baulichen MalBhahmen die Sicherheitssituation beriick-
sichtigt. In mehreren Amtern werden Sicherheitsdienste insbesondere im Wartebereich eingesetzt.
Eine Ausweitung des Pfortnerdienstes wahrend der Offnungszeiten erhoht zudem die Prasenz vor
Ort. Bei Bedarf gibt es in den Amtern Beschaftigte, die mit Aufgaben der Gewaltpravention beauftragt
und zum Thema Gewalt geschult werden.

Mit einem internen Meldesystem werden Gewaltvorfélle erfasst und statistisch ausgewertet. Da nur
durch eine systematische Dokumentation aller Gewaltvorfélle gegen stadtische Beschaftigte Transpa-
renz geschaffen werden kann, wer in welcher Art von Gewalt betroffen ist, werden alle Beschaftigten
dazu aufgefordert, Gewaltvorféalle konsequent zu melden.

Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einen Gewaltvorfall meldet, leitet das Personal- und Or-
ganisationsamt Nachsorgemalinahmen ein. Es erstellt zudem eine Statistik, die zukiinftig auch Ver-
bindungen zu Diskriminierungen aufzeigen wird, und legt sie dem Ausschuss fur Personal, Organisa-
tion, Sicherheit, Ordnung und E-Government jahrlich vor.

Die ,GA Umgang mit Gewalt am Arbeitsplatz* unterteilt Gewalt in 5 Stufen (Stufe 1 = kontroverse Ge-
sprachssituation bis Stufe 5 = Amoklauf). Ab der Stufe 3 soll ein Gewaltvorfall immer gemeldet wer-
den. Bei einem Gewaltvorfall der Stufe 2 entscheidet die betroffene Person, ob sie den Fall meldet.
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Die Betriebliche Sozialberatung bietet Betroffenen zeitnah nach einem Vorfall ein persdnliches Ge-
sprach an. Bei der Feuerwehr Gbernimmt diese Aufgabe das PSU-Team. Aufgrund der psychologi-
schen Folgen eines Gewaltvorfalls wird ein Ubergriff ab der Stufe 3 (individuell auch bei einem Vorfall
der Stufe 2) der Unfallkasse NRW gemeldet. Uber die zustandige Unfallkasse ist zudem eine umfang-
reichere psychologische Unterstiitzung moglich. Ab Stufe 3 wird ein Ubergriff durch die zustandige
Amts- bzw. Betriebsleitung bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Im Fall der Beleidigung, Verleum-
dung, ublen Nachrede sowie Korperverletzung wird ein Strafantrag gestellt. Sowohl fir die Pravention
als auch im Umgang mit Gewaltvorféllen sind Schulungen besonders wichtig. Das zentrale Fortbil-
dungsprogramm bietet verschiedene Seminare zu den Themen Kommunikations- und Konfliktfahig-
keit und Stressbewaltigung an. Dariiber hinaus werden in manchen Amtern intern weitere Seminare
mit thematischem Bezug durchgefihrt. Schulungen fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben
der Gewaltpravention ergdnzen das Angebot.

Fuhrungskréfte haben die Pflicht fir jeden Arbeitsplatz eine Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen und
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterweisen. Aufgrund der zunehmenden Gefahr durch Ge-
walt am Arbeitsplatz werden Fihrungskrafte dazu aufgefordert den Themenkomplex Gewalt in der
Gefahrdungsbeurteilung sowie in der Unterweisung verstarkt zu berticksichtigen, sodass praventive
SchutzmaBhahmen ergriffen und die Beschéftigten Uber Gefahrenbereiche aufgeklart werden kon-
nen.

Neben der zeitnahen individuellen Nachsorge von Gewaltvorféllen ist ein fachlicher Austausch tber
das Thema Gewalt am Arbeitsplatz wichtig. Verwaltungsintern finden quartalsweise der Arbeits-
schutzausschuss bzw. der Jour Fixe Arbeits- und Gesundheitsschutz statt, bei dem sich die verschie-
denen fur Arbeitsschutz zustandigen Personen zum Thema Gewalt austauschen und beraten. Zudem
arbeiten das Team fur Betriebliches Gesundheitsmanagement und die Betriebliche Sozialberatung
eng zum Thema Gewalt zusammen. Die zur Verfigung stehenden personellen Ressourcen sind re-
gelmafig zu prifen, um schnell und umfassend Hilfe leisten zu kénnen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) sind durch ihre Tatigkeit
besonderen Gefahren ausgesetzt. Aus diesem Grund sind sie mit einer personlichen Schutzausris-
tung ausgestattet. Zudem steht ihnen ein Handy zur Alarmierung zur Verfliigung.

Im Bereich der Feuerwehr besteht eine Meldepflicht gegeniiber der Bezirksregierung Minster und
dem Ministerium des Innern des Landes NRW bei auRergewdhnlichen Ereignissen im Brand- und
Katastrophenschutz (Meldeerlass). Dieser Erlass wurde im Mai 2018 neu gefasst und bewusst um
den Punkt Gewaltanwendung gegen Einsatzkréfte, Einsatzfahrzeuge oder Gerate erweitert.

Auffallig ist, dass die Gewaltmeldungen der Feuerwehr Minster sich fast ausschlief3lich auf Einsatze
im Rettungsdienst beziehen, ausgeubt sowohl von Patienten/innen wie auch von Angehdrigen oder
anderen anwesenden Personen.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema findet regelmaRig statt in Schulungen im Rahmen der Aus-
und Fortbildungen der Beamten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen im Rettungsdienst sowie zusatzlich bedarfsorientiert als Nachbesprechung von entsprechen-
den Einsatzen. Bewahrt hat sich in diesen Fallen die Unterstitzung durch das PSU-Team.

Das Einsatzfiihrungssystem der Feuerwehr ist so aufgebaut, dass in definierten Situationen die tber-
geordnete Fuhrungskraft planmafig zur Unterstiitzung nachalarmiert wird. Dariiber hinaus haben die
Einsatzkrafte jederzeit die Mdglichkeit, weitere Krafte per Funk Uber die Leitstelle anzufordern.

3.2 Weitergehende MalBnahmen zur Pravention und Nachsorge von Gewaltvorfallen

Aufgrund der zunehmenden Problematik von Gewaltvorféllen gegen stadtische Beschéftigte werden
die bestehenden Malinahmen angeregt durch den Aktionsplan erweitert.
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Schulungen

Flhrungskrafte nehmen im Umgang mit dem Thema Gewalt am Arbeitsplatz eine zentrale Funkti-
on ein. Die Stadt Minster bietet fir FUhrungskrafte und Nachwuchsfihrungskrafte Schulungen
an. Da das Thema Gewalt bisher noch nicht Bestandteil der Schulungen ist, werden sie um fol-
gende Inhalte erweitert:

e Sensibilisierung und Umgang mit dem Thema Gewalt am Arbeitsplatz (u.a. Erkennen und

Umgang mit psychischen Belastungen der Beschaftigten)
o frihzeitiges Erkennen und angemessenes Verhalten in Konflikten und
e Vorstellung praventiver Konzepte und Strategien.

Sowohl fir Fihrungskréfte als auch fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in gefahrgeneigten
Bereichen arbeiten, wird das Angebot entsprechend des Bedarfs um Seminare zu Verhandlungs-
taktik, Selbstverteidigung sowie Selbst- und Nothilferechte, Deeskalationstrainings, Fachwissen
zum Thema Selbst-/Fremdbild, Blick auf Tatergruppen, Suchtverhalten, Traumatisierung, interkul-
turelle Kompetenzen und Sprachverstandnis/-vermittlung erganzt. Zu gefahrgeneigten Bereichen
gehoren der Kommunale Ordnungsdienst, der Vollstreckungsdienst, die Feuerwehr, der Kommu-
nale Soziale Dienst, das Sozialamt, das Jobcenter und das Rechts- und Auslanderamt.

Insbesondere Berufsanfangerinnen und Berufsanfanger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den stark von Besuchern frequentieren Amtern werden regelmaRig nachgeschult, um die Aufga-
ben bewaltigen zu kénnen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Arbeitsbereichen mit sehr haufigen telefonischen Kundenkon-
takten - dazu gehoren auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Leitstelle der Feuerwehr -
werden zudem Schulungen in Gesprachsfilhrung sowie im Umgang mit verbaler (telefonischer)
Gewalt angeboten.

Im Rahmen des Aktionsplans ,Gemeinsam gegen Gewalt — Aktionsbiindnis zum Schutz von Feu-
erwehr- und Rettungskraften“ wurde das Institut der Feuerwehr NRW beauftragt, ein zielgerichte-
tes modulares Aus- und Fortbildungskonzept fiir Fiihrungskrafte, ein Angebot flr Multiplikatoren-
schulungen sowie Schulungen fir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Leitstellenpersonal zu
entwickeln. Sobald dieses Konzept vorliegt, wird es als Basis fur die Uberpriifung bisheriger An-
gebote mit dem Ziel der Korrektur, Anpassung und Erweiterung dienen.

Auskunftssperre bei ,gefahrgeneigten Tatigkeiten®

Nach § 51 Bundesmeldegesetz hat die Meldebehdrde auf Antrag eine Auskunftssperre ins Melde-
register einzutragen, wenn Tatsachen vorliegen, dass der betroffenen Person durch eine Melde-
registerauskunft eine Gefahr fir Leben, Gesundheit, persdnliche Freiheit oder ahnliche schutz-
wurdige Interessen erwachsen kann. Diese Voraussetzungen missen in jedem Einzelfall glaub-
haft gemacht und geprift werden. Auskunftssperren bewirken, dass einem Antrag auf Melderegis-
terauskunft zunéchst einmal nicht stattgegeben wird. Vielmehr hat zunachst eine Anhdérung des
betroffenen Einwohners zu erfolgen. Stellt sich bei dieser Anhoérung heraus, dass eine Gefahr fir
den betroffenen Einwohner nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine Melderegisterauskunft
nicht zuléssig und muss unterbleiben.

Da die Auskunftssperre jeweils eine Einzelfallentscheidung darstellt, reicht die Zugehdorigkeit zu
einer bestimmten Berufsgruppe nach derzeitiger Rechtslage nicht fur die Eintragung einer Aus-
kunftssperre aus. Hier kommt es immer auf das Vorliegen einer konkreten Gefahr an.

Dabei fordert die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Gefahrenschwelle,
die das Vorliegen eines schwerwiegenden Grundes verlangt, allein durch die berufstypischen Ri-
siken Uberschritten wird, denen sich die betroffene Berufsgruppe aussetzt.

Im Rahmen des MalRnahmenpakets zur Bekampfung des Rechtsextremismus und der Hasskrimi-
nalitat der Bundesregierung liegt der Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Bundesmeldege-
setzes - Auskunftssperren fir politische Mandatstrager in Bund, L&ndern und Kommunen - vor,
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der bei Mitgliedern des Deutschen Bundestages, der Volksvertretungen der Ladnder und kommu-
naler Gebiets-korperschaften, Wahlbeamten sowie politischen Beamten und bei Personen, die fir
eines der vorgenannten Wahlamter kandidieren, sowie bei Angehdorigen, die unter der gleichen
Meldeadressen gemeldet sind und im gleichen Haushalt leben, eine Vereinfachung der Eintra-
gung Auskunftssperre im Melderegister vorsieht. Zudem werden ausdrticklich auch Personen be-
ricksichtigt, die aufgrund der beruflichen Tatigkeit in verstarktem MalRe Anfeindungen oder sons-
tigen Angriffen ausgesetzt sind. Entsprechend dem Entwurf sollen kiinftig von Bedrohungen, Be-
leidigungen und unbefugten Nachstellungen Betroffene leichter eine Auskunftssperre im Meldere-
gister eintragen lassen. Der entsprechende Beschluss ist abzuwarten und wird gegebenenfalls in
das Konzept einflieRen.

- Gefahrderdatei

Eine verwaltungsweite Gefahrderdatei bietet die Moglichkeit, Informationen Uber gewalttatige Per-
sonen zu speichern. Bei einem gewalttéatigen Vorfall wirden Daten der Person in ein internes,
amtsubergreifendes System aufgenommen. Vor einer Kontaktaufnahme konnte die Gefahrderda-
tei auf den Namen durchsucht werden. Die Einrichtung einer Gefahrderdatei bei der Stadt Min-
ster wurde bereits datenschutzrechtlich geprift mit dem Ergebnis, dass eine solche Datei nicht
unproblematisch, aber moglich ist. Aufgrund der hohen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen,
die eingehalten werden missten, wird derzeit geprift, ob eine Gefahrderdatei eingerichtet wird.

In Vertretung
gez.

Wolfgang Heuer

Anl

Anl
Anl
Anl
R/0
Anl
Anl

agen:

age A

age 1. Antrag der Ratsgruppe AfD Nr. A-D/0074/2019

age 2: Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und Fraktion Bundnis 90/Die Griinen/GAL Nr. A-
079/2019

age 3: Resolution fir Demokratie, Toleranz und Menschenwirde

age 4: Grundsatzerklarung gegen Gewalt

V/0236/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FLD_SIDAT

